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Änderungsfläche 4 – Östlich von Kostebrau: 

Es ist Wald betroffen. Für diese Flächen existiert der rechtskräftige Bebau-

ungsplan „Windpark Kostebrau 1 – Hochkippe Klettwitz“. 

 

Änderungsfläche 5 – Bahnhofstraße, Lauchhammer-Ost: 

Hier sind geringe Flächen Wald betroffen. Für diese Flächen existiert der 

rechtskräftige Bebauungsplan „Photovoltaikanlage auf der Fläche Brikett-

fabrik 67 Altes Kesselhaus“. 

 

Änderungsfläche 11 – IKW-Straße, Industriestraße, Emanuelstraße, Torfstichallee, 

Lauchhammer-Süd: 

Es ist Wald betroffen. Für diese Flächen existieren die rechtskräftigen Be-

bauungspläne „Industriepark Lauchhammer-Süd“ und „Am Torfstichteich“. 

 

Änderungsfläche 38 – Straße am Koynsee, Koyne: 

Es ist Wald betroffen. Für diese Flächen existiert der rechtskräftige Bebau-

ungsplan „Lausitzer Zeitreisen“. 

 

Änderungsfläche 40 – Grünewalder Lauch, Grünewalde: 

Es ist Wald betroffen. Für diese Flächen existiert der rechtskräftige Bebau-

ungsplan „Grünerwalder Lauch“. 

 

Änderungsfläche 43 – Zum Waldblick, Lauchhammer-Ost: 

Laut Plan sind hier ca. 4.470 m² Wald betroffen, die als neue Wohnbauflä-

che genutzt werden sollen. Die Nutzung als Wohngebiet bedarf einer Ge-

nehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsform (§ 8 

LWaldG). Eine Waldumwandlungsgenehmigung kann in Aussicht gestellt 

werden.  

 

Änderungsfläche 47 – Grüne Aue, Schmiedeweg, Lauchhammer-Süd: 

Hier soll eine Änderung bezüglich der Flächenausweisung stattfinden von 

„Sondergebiet Verwaltung, Dienstleistungen“ zu „Fläche für Landwirt-

schaft“. Als Grund wird angegeben „Anpassung an Realnutzung“. Tatsäch-

lich handelt es sich bei genannter Fläche um Wald im Sinne des Gesetzes 

§ 2 LWaldG, was auch der realen Nutzung entspricht. Für die Flurstücke 

212/1 und 212/3 in der Flur 11 der Gemarkung Lauchhammer wurde eine 

Erstaufforstungsgenehmigung erteilt. Diese Flächen wurden bereits aufge-

forstet. Auf dem Flurstück 213 entstand Wald durch Sukzession. (Siehe 
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Luftbild) Daher bitte ich Sie, diese 3 Flurstück als Waldfläche im FNP darzu-

stellen. 

  

Anmerkung zu der Waldfunktion 3100 "lokaler Klimaschutzwald": 

Derzeit wird diese Waldfunktion überarbeitet. Dabei wurden zusätzliche 

Waldflächen mit dieser Waldfunktion ausgewiesen. Die Waldfunktion wurde 

im 50 m Radius als Puffer um Siedlungsgebieten deklariert. Zeitnah wird 

diese neue Ausweisung im Geoportal sichtbar werden. Daher bitte ich um 

Berücksichtigung bei weiteren Planungen. In der Anlage befindet sich eine 

Karte, in der die aktuelle Ausweisung der Waldfunktion 3100 dargestellt ist. 

 

Anmerkung zu der Karte der Waldflächen. 

In dieser Karte sind nicht alle Waldflächen abgebildet. Es fehlen z.B. Forstflächen 

um Kostebrau. Deshalb befindet sich in der Anlage eine Karte in der die Waldflä-

chen dargestellt sind. 

 

Die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsartgemäß § 8 LWaldG bedarf 

der vorherigen Genehmigung durch die untere Forstbehörde. Sofern es sich um ein 

baugenehmigungspflichtiges Vorhaben handelt, schließt die Baugenehmigung die 

Waldumwandlungsgenehmigung ein. 

 




